
 

 

 
Die Reform und Neustrukturierung des  
Zulassungsverfahrens für Eisenbahnfahrzeuge 
Von den Rechtsanwälten Dr. Frank Thomas und Anne Thümmel 

Einführung 

„Mut ist die Kraft, das Bekannte loszulassen“ – in diesem Sinne hat die Bundes-
regierung am 19. Dezember 2014 die Modernisierung des Zulassungsverfahrens 
für Eisenbahnfahrzeuge in Angriff genommen und den vom Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur vorgelegten Entwurf eines Neunten Gesetzes zur 
Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften beschlossen und an den Bundesrat 
weitergeleitet. Der Bundesrat hat nunmehr bis zum 9. Februar 2015 Gelegenheit, 
dazu Stellung nehmen. 

Das Gesetz sieht vor, dass zukünftig unabhängige private Stellen in das Zulas-
sungsverfahren von Eisenbahnfahrzeugen eingebunden werden und Prüfaufgaben 
vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA) übernehmen. Damit soll das Zulassungsverfah-
ren insgesamt beschleunigt werden. Das EBA bleibt weiterhin für die abschließen-
de Erteilung der Inbetriebnahmegenehmigung zuständig. Zudem übernimmt das 
EBA die Aufgabe der fachlichen Anerkennung und anschließenden Überwachung 
dieser privaten Stellen. 

Hintergrund 

Der Schienenverkehr hat sich im Zuge der Liberalisierung des Eisenbahnwesens 
in der Europäischen Union und der Bahnreform in Deutschland stark verändert. 
Eine Vielzahl von Eisenbahnverkehrsunternehmen ist grenzüberschreitend tätig. 
Der europäische Rechtsrahmen gewinnt hierdurch zunehmend an Bedeutung.  
Bei der Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen ist es in den vergangenen Jahren  
zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Die hierdurch entstandenen Schäden 
für die Bahnindustrie und alle Beteiligten sind erheblich. Mit dem Gesetzesentwurf 
knüpft die Bundesregierung an das im Juni 2013 beschlossene Memorandum  
of Understanding über die Neugestaltung von Zulassungsverfahren für Eisenbahn-
fahrzeuge an. Durch die Verlagerung wesentlicher Prüftätigkeiten des EBA auf 
unabhängige externe Stellen hofft die Bundesregierung auf eine Beschleunigung 
des gesamten Zulassungsverfahrens. 

Wesentliche Änderungen 

Eine wesentliche Neuerung des Gesetzesentwurfes ist die geplante Änderung in  
§ 5 Abs. 1 d AEG, die einen Paradigmenwechsel nach sich zieht. Nunmehr sollen 
im Regelfall private Stellen die Aufgaben der benannten Stellen nach Art. 2 lit. j) 
der Richtlinie 2008/57/EG über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der 
Gemeinschaft, der beauftragten benannten Stellen sowie der Bewertungsstellen 
wahrnehmen.  
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Diese Stellen können nach dem europäischen Regelwerk bei Verfahren zur  
Erteilung einer Inbetriebnahmegenehmigung für Teilsysteme gemäß Anhang II der 
Richtlinie 2008/57/EG eingebunden werden und betreffen sowohl die Teilsysteme 
der Fahrzeuge als auch diejenigen der Infrastruktur (Leit- und Sicherungstechnik, 
Ingenieur-, Ober- und Hochbauanlagen). 

Die privaten Stellen haben die folgenden Aufgaben: 

• Benannte Stellen, die auch unter dem Namen „Notified Bodies“ bekannt sind, 
führen gemäß §§ 15 ff. der Transeuropäischen-Eisenbahn-Interoperabilitäts-
verordnung (TEIV) das sogenannte EG-Prüfverfahren für Teilsysteme gemäß 
Anhang VI der Richtlinie 2008/57/EG durch und überprüfen in diesem Rahmen, 
ob die jeweiligen Teilsysteme den Technischen Spezifikationen für die Interope-
rabilität (TSI) entsprechen. 

• Benannte beauftragte Stellen, auch unter der Bezeichnung „Designated  
Bodies“ bekannt, sind für die Überprüfung nationaler Vorschriften zuständig. 

• Bewertungsstellen, auch bekannt als „Assessment Bodies“, bewerten  
das Risikomanagementverfahren für den Fall der Vornahme von signifikanten 
Änderungen im Eisenbahnsystem gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 
402/2013 über die gemeinsame Sicherheitsmethode für die Evaluierung und 
Bewertung von Risiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 352/2009.  

Die Übertragung dieser Aufgaben auf private Stellen ist nach dem europäischen  
Regelungskonzept der benannten Stellen als Regelfall vorgesehen, wird aber nach  
jetziger Gesetzeslage bisher gemäß § 25 b AEG nur als Ausnahmetatbestand  
umgesetzt. 

Wesentliche Anforderung an eine private Stelle: 

Die privaten Stellen müssen die erforderliche Fachkompetenz nachweisen. Diese 
soll durch eine Akkreditierung bei der Deutschen Akkreditierungsstelle nachgewie-
sen werden können. Das EBA soll als für die Eisenbahnaufsicht zuständige Bun-
desbehörde nach dem Entwurf für diese fachliche  Anerkennung und Überwa-
chung zuständig sein (§ 5 Abs. 1 d S. 3 AEG). Einzelheiten sollen im Wege einer 
Rechtsverordnung noch näher geregelt werden. 

Weitere Änderungen  
• Prüfsachverständige, die bereits jetzt die Einhaltung von nationalen technischen  

Vorschriften prüfen und damit insbesondere die Durchführung von Verfahren 
zur Erteilung einer Inbetriebnahmegenehmigung für strukturelle Teilsysteme un-
terstützen, sollen nach dem Entwurf (§ 4 b Abs. 1 S. 1 AEG) sowohl im Auftrag 
der Antragsteller (Eisenbahnverkehrsunternehmen, Hersteller) als auch im Auf-
trag des EBA (Sicherheitsbehörde) tätig werden können. Das Prüfprogramm der 
Prüfsachverständigen soll dabei die nationalen technischen Vorschriften oder 
den Nachweis einer zulässigen Abweichung hiervon umfassen. Die im Falle  
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einer Beauftragung durch das EBA als Verwaltungshelfer tätig werdenden Prüf-
sachverständigen sollen behördlich anerkannt und überwacht werden. Als Min-
destkriterien müssen sie über die erforderliche Fachkompetenz verfügen, zuver-
lässig und unabhängig vom Auftraggeber sein. Näheres soll in einer Rechtsver-
ordnung geregelt werden. 

• Die Regulierung der Entgelte von Wartungseinrichtungen soll zunächst zeitlich 
befristet auf vier Jahre ausgesetzt werden. In diesem Zeitraum soll geprüft wer-
den, inwieweit der Markt für Wartungsdienstleistungen bereits funktioniert oder 
ob gegebenenfalls weitere Regulierungen erforderlich sind. 

Ausblick 

Der Entwurf ist ein wichtiger Schritt, die Bahnindustrie wettbewerbsfähig zu halten  
und die Zulassung von Eisenbahnfahrzeugen zu beschleunigen. Der Gesetzgeber 
hat auf Druck der Bahnindustrie, der Aufgabenträger und Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen Mut bewiesen, neue Wege zu beschreiten und die bestehenden Struk-
turen zu modernisieren. Es bleibt abzuwarten, inwiefern der Gesetzesentwurf 
durch den Bundesrat noch modifiziert wird. Mit Spannung bleibt insbesondere zu 
erwarten, ob es durch die skizzierten Maßnahmen tatsächlich zu einer Beschleuni-
gung des Zulassungsprozesses in Deutschland kommen wird. Dies soll mittels 
einer Evaluierung überprüft werden, damit gegebenenfalls Anpassungen vorge-
nommen werden können.  
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